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RS OGH 1958/1/13 IIZR212/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1958

Norm

AktG §75 Abs3

AktG §97

Rechtssatz

Der Aufsichtsrat ist befugt, einem von ihm ausgesprochenen und dadurch zwar wirksam gewordenen, aber noch der

gerichtlichen Unwirksamkeitsänderung ausgesetzten Widerruf einer Vorstandsbestellung dadurch endgültigen

Bestand zu verleihen, daß er namens der Gesellschaft mit dem betro7enen Vorstandsmitglied einen Vergleich

abschließt.
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